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Sireftion: iUaltcv
(Srfdjeint je ®onuerëtag§ utib toftet per ©entefter f^v. 3- 60. per Sa()r gr. 7. 20

3»ferate 20 ßt§. per einspaltige ^Jetitjeite, bei größeren Aufträgen
entfpredjcnben Aabatt.

Jtirtdf, 36. Hinril 1906.

SM«r nnct) bein einen muftt bn ttad)ten :
Sei tuiirbig, (feto bid) fclbft ju achten.

Ausnutzung
unserer Wasserkräfte.

®a§ treisfeßreiben beS $en=
traloorftanbeS be§ Scßroeijer.
©eroerbeoereinS an bie @ef=
tionenbe§@cßroei$er. @eroerbe=
oerein§ über biefe 3-rage lautet :

Aute au§ ben Mitteilungen ber Sage§= unb ffacß=
preffe pr ©enüge ßeroorgeßt, ift bie grage ber AuS
nußung unferer ABafferf'räfte feit einiger $eit
bei größeren Greifen in ®i§fuffion. ®ie Sacße ßat in
erfter Sinie oolfSroirtfcßaftlicße 23ebeutung. ttnfer Sanb
ift befanntlicß mit geeigneten 33rennftoffen ungenügenb
oerfeßen; Roßten unb Mineratöle feßlen un§ gänjlicß.
Aug nadßfteßenber Sabelle ergibt fid) forooßl ber ftetS
jteigenbe ©ebarf an |)eipngg= unb 33eleucßtunggmateria=
uen unb foleßen pr ©rjeugung non motorifeßer .traft,
als aueß namentlicß bie große Abßängigfeit unferer 23olf§=
roirtfcßaft nom Auslanb. ®ie ©infußr betrug :

Srennßols **»!««« »»>toßlen aller Art
1877 gr. 12,470,825
1885 „ 17,584,100
1895 „ 41,296,297
1905 „ 64,907,318

gr. 1,839,144

„ 2,631,010

„ 3,086,764

„ 3,260,203

Sßetrotbcftillatc
ftr. 3,900,000*

„ 6,048,605*
„ 6,594,164

„ 8,371,784

Aiit Sttinerat unb SEeerölett.

$e länger je meßr tritt baßer bie ftorberung an uttg,
alles p tun, roa§ in unferen Gräften liegt, um bureß

tunlicßfi billige unb fonftant gefiederte traft unfere Unab=

ßängigf'eit unb tont'urrenjfäßigfeit gegenüber bem Au§=
lanbe p ftärf'en.

®ie fortfeßreitenbe ©ntroidlung ber elet'trifcßen ;)n=
buftrie, melcße fieß auf bie AuSnüßung ber Aßafferfräfte
ftüßt, roirb einen bebeutenben Seil ber angefüßrten @iro

fußr erfet3en fönnen. ®en großen 23epg au§ bem AuS=
lanbe muffen mir als einen Aîationaloerluft anfeßen,
fomeit mir träfte, bie ißn milbern fönnen, brad) liegen
(äffen ober unrationell auSnußen.

®ie ©enterbe ßaben gan$ fpejiell an einer rationellen
©eftaltung ber ABafferrecßtSfrage ein $ntereffe, weil bie

oorteilßafte AuSnußung ber elefiromtotorifcßen traft ober
ber eleftro=cßemifcßen SBerfaßren ben ©eroerben eine große
fpülfe bringt unb ftetS neue tleininbuftrien aus biefer
©ntroidlung ßeroorgeßen, bie all ©rfaß für oerloren
gegangene ©ebiete bienen.

®er Mangel an einßeitlicß recßtlicßen löeftimmungen
ftellt fiiß ber smedmäßigen, ben 93olf§bebürfniffen allfeitig
bienenben Ausbeutung ber ABafferfräfte feßr ßinberlicß
entgegen, llnfere ABafferläufe berüßren oerfeßiebene fan=

tonale ©ebiete ; eine rationelle Anlage, roie fie j. 23. beim

©ßel projeftiert mirb, ift infolge Mangels eines fcßroei=

jerifeßen ABafferrecßtS feßmierig, roenn nießt unmöglicß.
®ie geeignete tontrolle für bie oorteilßaftefte AuSnußung
be§ ÉtromeS uom Urfprung bis pr SanbeSgrenje roirb
unter ben obroaltenben Umftänben auSgefcßloffen, ba in

Direktion: Walter Senn-Holdinghansen.

Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr. 3. 60, per Jahr Fr. 7. 20
Inserate 20 Cts. per einspaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den AK. April 19k«.

Nur nach dem einen mnstt d« trachten:
Sei würdig, stets dich selbst zn achten.

Ausnutzung
unserer Wasserkräfte.

Das Kreisschreiben des Zen-
tralvorstandes des Schweizer.
Gewerbevereins an die Sek-
klonendes Schweizer. Gewerbe-
Vereins über diese Frage lautet:

Wie aus den Mitteilungen der Tages- und Fach-
presse zur Genüge hervorgeht, ist die Frage der Aus-
Nutzung unserer Wasserkräfte seit einiger Zeit
bei größeren Kreisen in Diskussion. Die Sache hat in
erster Linie volkswirtschaftliche Bedeutung. Unser Land
ist bekanntlich mit geeigneten Brennstoffen ungenügend
versehen; Kohlen und Mineralöle fehlen uns gänzlich.
Aus nachstehender Tabelle ergibt sich sowohl der stets
stelzende Bedarf an Heizungs- und Beleuchtungsmateria-
nen und solchen zur Erzeugung von motorischer Kraft,
als auch namentlich die große Abhängigkeit unserer Volks-
wirtschaft vom Ausland. Die Einfuhr betrug:

Brennholz
Petroleum undKohlen aller Art

1877 Fr. 12,470,825
>885 17,584,100
1805 „ 41,296.297
>l>05

„ 64,907,818

Fr. 1,839,144
2,631,010

„ 3,086,764
„ 3,260,203

Petroldestillatc
Fr. 3,900,000*

6,048,605*
6,594,164

„ 8,371,784

Bill Mineral und Teerölen.

Je länger je mehr tritt daher die Forderung an uns,
alles zu tun, was in unseren Kräften liegt, uni durch
tunlichst billige und konstant gesicherte Kraft unsere Unab-
hängigkeit und Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Aus-
lande zu stärken.

Die fortschreitende Entwicklung der elektrischen In-
dustrie, welche sich auf die Ausnützung der Wasserkräfte
stützt, wird einen bedeutenden Teil der angeführten Ein-
fuhr ersetzen können. Den großen Bezug aus dem Aus-
lande müssen wir als einen Nationalverlust ansehen,
soweit wir Kräfte, die ihn mildern können, brach liegen
lassen oder unrationell ausnutzen.

Die Gewerbe haben ganz speziell an einer rationellen
Gestaltung der Wasserrechtsfrage ein Interesse, weil die

vorteilhafte Ausnutzung der elektro-motorischen Kraft oder
der elektro-chemischen Verfahren den Gewerben eine große
Hülfe bringt und stets neue Kleinindustrien aus dieser

Entwicklung hervorgehen, die als Ersatz für verloren
gegangene Gebiete dienen.

Der Mangel an einheitlich rechtlichen Bestimmungen
stellt sich der zweckmäßigen, den Volksbedürfnissen allseitig
dienenden Ausbeutung der Wasserkräfte sehr hinderlich
entgegen. Unsere Wafferläuse berühren verschiedene kan-

tonale Gebiete; eine rationelle Anlage, wie sie z. B. beim

Etzel projektiert wird, ist insotge Mangels eines schwei-
zerischen Wasserrechts schwierig, wenn nicht unmöglich.
Die geeignete Kontrolle für die vorteilhafteste Ausnutzung
des Stromes vom Ursprung bis zur Landesgrenze wird
unter den obwaltenden Umständen ausgeschloffen, da in
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einem Canton bie ©emeittben ober 93rioaten, in einem
anbern mehr ober weniger groffe Körperhaften ober
SBoU'soerttetungen GigentumS» itnb ^oheitSredjte auS=

üben, wobei ^unärfjft nur on ben eigenen Vorteil ge=

badjt wirb.
®aS ©igentumS» itnb KonzeffionSredjt mug auc£) hier

itacf) einheitlichen ©runbfä^en geregelt werben, wie eS

auf anbern iRechtSgebieten ber ©ibgenoffenfdjaft fd)on
gefdfehen ift ober bemnädjft gegeben wirb, 9lamentlich
aber foil fiel) ber 53unb, analog wie bei ben tßrioat--
bahnen, îrammapS, ®ampffd)iffen, aud) bas 9ted)t ber
Genehmigung ber Staren für bie Abgabe non SBaffer
unb eleftrifcl)em Strom oorbehalten, bamit nicht mit
biefem großen 9tationalgut eine unberechtigte Ausnutzung
ber Konfumenten ftattfinben tann.

53on nerfd)iebenen (Seiten ift baS 53uubeSmonopol für
bie äßafferfräfte t>orgefc£)lagen worben. Sßir tonnen un§
mit bem 53unbesmonopol nicf)t befreunben. ©ine 9.Raterie,
welctje fo mannigfaltig in bie prat'tifcfjen 33ebürfniffe beS

beruflichen unb hauSwirtfchaftfictjen SebenS eingreift, eignet
fich, ganz abgefefjen non anbern ©rünben, nicht zur
Regelung auf rnonopotiftifc£)er ©runblage. dagegen ift
eine Regelung ber in 53etrad)t fatlenben IRechtSoerhältniffe
nach jeber .pinficl)t bringenb münfdfbar.

®ie Regelung fott auch non oornherein in bem Sinne
erfolgen, baf) bie auS ber iöerwenbuttg ber SBafferfräfte
entfpringenben ©innahmen ben Kantonen oerbleiben, fo.
bah ein finanzieller Vorteil ber 53unbesfaffe auf Soften
ber Kantone au§gefct)Ioffen ift.

33eim jetzigen $uffanb befteht noch bie weitere ©e=

fahr, bah enentuell burd) bie namhafte ^Beteiligung beS

internationalen Kapitals unfere äßafferf'räfte oermittetft
llebertragung ber elettrifdjen Gnergie bent AuSlanbe

bienftbar gemacht werben, währenb in einzelnen unferer
SanbeSteile baburch nielleicht SRangel an Kraft befteht.
Aud) tp^ mug bie 23unbeSgefehgebung norbeugen.

®ie Angelegenheit ift bal)er auS nerfdjiebenen ©rünben
bringlich- Am 25. Februar hat in 3üricl) ein au§ ben
nerfdgebenften SanbeSteilen unb 93olfSfchichten zaf)Ireidb)
befudjter ©ibgenöffifdjer 53olfStag ftattgefunben, welcher
eine ^nitiatine zur ©rgänzung ber 23unbeSoerfaffung für
bie (Schaffung einer 53unbeSgefet)gebung über bie SBaffer»
f'räfte einftimmig befd)lo§. ®aS Qnitiatiofomitee erfud)t
un§, bie Unterfchriftenbogen ben fJiitgtiebern unferer
Seftionen zur Unterzeichnung zu empfehlen. 9tad) reif»
Iid)em Stubium ber Angelegenheit tonnen wir uns beut
tföunfche be§ (gnitiafintomitees attfdjliehen unb erfudjen
Sie, in Kreifen bie Sammlung non llnterfchriften
traf tig zu unterftü^en. Allfällige weitere llnterfchriften»
bogen finb beim Qnitiatiofomitee in Rurich erhältlich-

SJlit freunbeibgenöffifchem ©ruff!
53em, ben 19. StUärz 1906. -

Ramens des Zenhainorstandes des Schweizer, ßeuierbeuereins:

Sdjeibcggcr, b^räfibent.
Gb. tôooê=^ycgf)er, Sefretär.

Das Handwerk dem Handwerker!
((Siiißefaubt.)

^Rohmaterialien, Arbeitslöhne unb foziale Saften fteigen
non pahr z« 3af)r, bie greife für fertige Arbeiten gehen
trophein non $abr zu (gaf)r fchrittweife zurürf unb mit
ihnen ber 9h©en für ben .panbroerfer, welcher benn aud)
bemgentäh heute einen Xieffiatib erreicht bat, bafs es bem
noch fo fleißigen fpanbmerf'Smeifter fd)tner fällt, bei
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einem Kanton die Gemeinden oder Privaten, in einem
andern mehr oder weniger große Körperschaften oder
Volksvertretungen Eigentums- und Hoheitsrechte aus-
üben, wobei zunächst nur an den eigenen Vorteil ge-
dacht wird.

Das Eigentums- und Konzessionsrecht muß auch hier
nach einheitlichen Grundsätzen geregelt werden, wie es

auf andern Rechtsgebieten der Eidgenossenschaft schon

geschehen ist oder demnächst geschehen wird. Namentlich
aber soll sich der Bund, analog wie bei den Privat-
bahnen. Tramways, Dampfschiffen, auch das Recht der
Genehmigung der Taren für die Abgabe von Wasser
und elektrischem Strom vorbehalten, damit nicht mit
diesem großen Nationalgut eine unberechtigte Ausnutzung
der Konsumenten stattfinden kann.

Von verschiedenen Seiten ist das Buudesmonopol für
die Wasserkräfte vorgeschlagen worden. Wir können uns
mit dem Bundesmonopol nicht befreunden. Eine Materie,
welche so mannigfaltig in die praktischen Bedürfnisse des
beruflichen und hauswirtschaftlichen Lebens eingreift, eignet
sich, ganz abgesehen von andern Gründen, nicht zur
Regelung auf monopolistischer Grundlage. Dagegen ist
eine Regelung der in Betracht fallenden Rechtsverhältnisse
nach jeder Hinsicht dringend wünschbar.

Die Regelung soll auch von vornherein in dem Sinne
erfolgen, daß die aus der Verwendung der Wasserkräfte
entspringenden Einnahmen den Kantonen verbleiben, so.
daß ein finanzieller Vorteil der Bundeskasse aus Kosten
der Kantone ausgeschlossen ist.

Beim jetzigen Zustand besteht noch die weitere Ge-
fahr, daß eventuell durch die namhafte Beteiligung des
internationalen Kapitals unsere Wasserkräfte vermittelst
Uebertragung der elektrischen Energie dem Auslande

dienstbar gemacht werden, während in einzelnen unserer
Landesteile dadurch vielleicht Mangel an Kraft besteht.
Auch hier muß die Bundesgesetzgebung vorbeugen.

Die Angelegenheit ist daher aus verschiedenen Gründen
dringlich. Am 25. Februar hat iu Zürich ein aus den
verschiedensten Landesteilen und Volksschichten zahlreich
besuchter Eidgenössischer Volkstag stattgefunden, welcher
eine Initiative zur Ergänzung der Bundesverfassung für
die Schaffung einer Bundesgesetzgebung über die Wasser-
kräfte einstimmig beschloß. Das Initiativkomitee ersucht
uns, die Unterschristenbogen den Mitgliedern unserer
Sektionen zur Unterzeichnung zu empfehlen. Nach reif-
lichem Studium der Angelegenheit können wir uns dem
Wunsche des Jnitiakivkomitees anschließen und ersuchen
Sie, in Ihren Kreisen die Sammlung von Unterschriften
kräftig zu unterstützen. Allfältige weitere Unterschriften-
bogen sind beim Initiativkomitee in Zürich erhältlich.

Mit freundeidgenössischem Gruß!
Bern, den 19. März l99t>.

I?«! à! ^IllîWMtâià à àdMW!
I. Scheidcggcr, Präsident.
Ed. Bovs-Jegher, Sekretär.

vas fianàrk à vanàskerî
(Eingesandt.)

Rohmaterialien, Arbeitslöhne und soziale Lasten steigen
von Jahr zu Jahr, die Preise für fertige Arbeiten gehen
trotzdem von Jahr zu Jahr schrittweise zurück und mit
ihnen der Nutzen für den Handwerker, welcher denn auch
demgemäß heute einen Tiefstand erreicht bat, daß es dem
noch so fleißigen Handwerksmeister schwer fällt, bei
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